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SPIEL- UND PLATZORDNUNG  
 

Diese Spiel- und Platzordnung gilt bei Betreten des Geländes des TC Weiß-Rot Stuttgart 
(TCWR) einschließlich Spielplatz, Halle und Clubhaus/Gaststätte für alle Mitglieder, deren 
Angehörigen und Gäste sowie für sämtliche Tennisspieler und Besucher, die nicht Mitglied 
im TCWR sind. Dabei ist der Anlass für den Aufenthalt auf dem Clubgelände unerheblich. 

Mit dieser Spiel- und Platzordnung sollen sowohl die Sauberkeit und Ordnung der Cluba-
nlage und Clubeigentum gesichert als auch ein fairer und höflicher Aufenthalt aller Mit-
glieder und Nichtmitglieder auf dem TCWR-Gelände gewährleistet werden. 

Mitglieder sind mit Beginn der Mitgliedschaft an die Spiel- und Platzordnung gebunden. 
Nichtmitglieder und Gäste akzeptieren die Spiel- und Platzordnung mit Betreten des 
TCWR-Geländes. 

An Verbandsspieltagen trägt die jeweilige Heimmannschaft die Verantwortung für die Um-
setzung der Spiel- und Platzordnung. 

Jedes Mitglied ist verpflichtet auf die Spiel- und Platzordnung hinzuweisen und hinzuwir-
ken. Bei Verstößen sind die Vorstände zu informieren, damit diese über geeignete Maß-
nahmen entscheiden können.  

Der Vorstand behält sich das Recht vor, Verweise, Hausverbote und Platzverbote auszu-
sprechen sowie in begründeten Ausnahmefällen Ausnahmeregelungen zur Spiel- und 
Platzordnung zu genehmigen.  

Für Schäden am Gemeinschaftseigentum wird der Verursacher haftbar gemacht. Eltern 
haften für ihre Kinder. 

 

Tennisplatzordnung 

Der Spielbetrieb auf den Außenplätzen beginnt mit der offiziellen, jährlichen Saisoneröff-
nung und dauert bis die Plätze infolge der Witterung unbespielbar werden. Über die je-
weilige Bespielbarkeit der Plätze entscheidet der Vorstand in Abstimmung mit dem Platz-
wart. 

Das Bespielen der Tennisplätze ist nur in Tennis- bzw. Sportkleidung und nur mit Tennis-
schuhen gestattet. Gesperrte Außenplätze dürfen nicht betreten werden. 

Der Platzwart ist für die Pflege und den ordnungsmäßigen Zustand der Tennisplätze/ 
Spielplatz verantwortlich. Seinen Anordnungen bei der Platzpflege ist Folge zu leisten. 
Der Platz muss freigegeben und spielfähig sein. Der Platzwart macht regelmäßige Stich-
proben zu den Platzbuchungen und handelt entsprechend, falls keine ordnungsgemäße 
Buchung vorliegt. 



 
 

Bei trockenen Plätzen muss der Platz ganzflächig vor Spielbeginn beregnet werden. 

Nach dem Spielen muss der Platz mit dem Schleppnetz kreisförmig (siehe Hinweis auf 
dem Platz) bis zum Rand abgezogen werden. 

Linien sind mit den Handbesen zu säubern. Benutzte Geräte sind wieder ordnungsgemäß 
wegzustellen bzw. an die vorgesehenen Plätze hinzuhängen. 

 

Belegungsordnung Tennis-Außenplätze 

Alle Tennisplätze unserer Außenanlage stehen grundsätzlich den aktiven Mitgliedern des 
TCWR zur Verfügung.  

Zielsetzung der nachfolgenden Regelungen ist, dass viele Mitglieder die Möglichkeit haben 
Tennis zu spielen und einen fairen Umgang bei der Nutzung der Tennisanlage pflegen. Der 
Vorstand behält sich vor, bei auffälligen Abweichungen von den Regeln, geeignete Maß-
nahmen durchzuführen. 

Die Tennisplätze dürfen nur genutzt werden, wenn diese über das Platzbuchungssystem 
gebucht wurden. Alle Nutzer des Platzes müssen eingebucht werden. 

Die Buchungszeit beinhaltet die Zeiten für die obligatorische Platzpflege. 

Mitglieder dürfen im gleichen Zeitfenster nur auf einem Platz eingebucht sein. Eine Bu-
chungseinheit beträgt für ein Einzel 60 Minuten und für ein Doppel 60 Minuten oder 90 
Minuten. Bei frei verfügbaren Plätzen, darf mehrmals gebucht werden.  

Während der Primetime, montags bis freitags, 18:00 bis 20:00 Uhr sowie samstags, 10:00 
bis 14:00 Uhr, ist die Nutzung von zwei Buchungseinheiten durch eine Person nur zulässig, 
wenn noch genügend Plätze frei sind. Dies gilt unabhängig davon, wer die Einheit gebucht 
hat und wer als dessen Spielpartner dazugebucht wurde. Hierfür wird systemseitig bei 
aktiver Erstbuchung eine kürzere Vorlaufzeit für die Zweitbuchung hinterlegt. 

Bei Verbandsspielen, Turnieren und sonstigen Veranstaltungen des TCWR sind sämtliche 
Plätze, die zur Durchführung benötigt werden, für den allgemeinen Spielbetrieb gesperrt. 
Die Sperre wird im Platzbuchungssystem hinterlegt. 

Trainerplätze sind im System gekennzeichnet und für die Trainer reserviert. Falls der Trai-
nerplatz durch den Trainer freigegeben wird, kann er für den jeweiligen Zeitraum gebucht 
werden. 

Passive Mitglieder des TCWR dürfen zusammen mit einem aktiven Mitglied bis zu 3 mal 
pro Jahr auf den Außenplätzen spielen. 

 

Gastspielordnung auf unseren Außenplätzen  

Jeder Gast darf bis zu 5 mal pro Saison auf unserer Anlage spielen. Diese Regelung gilt 
auch wenn sie dabei mit unterschiedlichen Spielpartnern spielen. Voraussetzung für die 
Nutzung der Plätze durch Gäste ist eine ordnungsgemäße Registrierung und Buchung im 
Buchungssystem. 

Spielen Gäste mit Mitgliedern, dürfen diese die Plätze des TCWR zu den regulären Spiel-
zeiten mit Ausnahme montags bis freitags jeweils zwischen 18:00 und 20:00 Uhr nutzen.  

Die Nutzung der Plätze bei Buchungen von Gästen ohne Teilnahme von Mitgliedern ist nur 
montags bis freitags jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr zulässig. 

Die Gastgebühr beträgt pro Gast und Stunde 15€ für Erwachsene und 5€ für Jugendliche. 



 
 

 

Hallenordnung 

Für die Nutzung der Hallenplätze gilt die gesonderte Hallenordnung. 

 

Sauberkeit der Anlage  

Nach einem Spiel sind die Plätze sowie die Aufenthalts-Flächen bei Wettkämpfen aufzu-
räumen und in einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen. 

Sonnenschirme sind vor Verlassen des Platzes zu schließen. Leere Flaschen/Balldosen 
wegzuräumen. Gebrauchte Bälle werden in den dafür vorgesehenen gelben Boxen zum 
Recyceln gesammelt. Leere Dosen kommen in die gelben Säcke. 

Die Sanitärräume und Umkleiden dürfen nicht mit Tennisschuhen betreten werden. 

Das Aufräumen des Kinderspielplatzes, Trampolin und Tischtennisplatte ist nach Verlas-
sen der Kinder durch die Eltern sicherzustellen. 

 

 

Der Vorstand          Februar 2024 


